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Zu Erreichung dieſes Betrags iſt der Beſchädigte befugt ,

allen innerhalb des nämlichen Jagdbezirks an verſchiedenen

Stellen erlittenen noch uneingeklagten , gleichzeitig durch die

Schätzung erkennbaren Schaden zuſammen zu rechnen und

zu dem gleichen Zweck mit andern Beſchädigten , wenn deren

Grundſtücke , auf denen ein durch Schätzung gleichzeitig er⸗

kennbarer Schaden vorgekommen iſt , entweder an einander

grenzen oder wenigſtens in derſelben Gewann liegen , zu

einer gemeinſchaftlichen Erſatzforderung in Verbindung zu

treten .

§. 14 . In ſo weit ein Wildſchaden nach den Grundſätzen

einer ordentlichen Wirthſchaft durch Wiederanbau in dem⸗

ſelben Jahre wieder eingebracht werden kann , ſoll hierauf

bei der Abſchätzung Rückſicht genommen werden . Jedenfalls

aber find die Koſten fuͤr die wiederholte Cultur Auslage und

Arbeit ) zu vergüten .

Zweiter Theil ,

Verfolgung der Wildſchadenserſatzfor⸗

derung .

Erſter Abſchnitt .

Außergerichtliches Verfahren .

§. 15 . Der Beſchädigte kann vor Anbringung der Klage

den außergerichtlichen Austrag ſeiner Anſprüche in folgender

Weiſe verſuchen .

§. 16 . In jeder Gemeinde , oder in Gegenden , wo

Wildſchaden nicht häufig vorkommt , in mehreren Gemeinden ,

haben ſich die Jagdinhaber mit dem Gemeinderath , bezie⸗

hungsweiſe mit den betreffenden Gemeinderäthen , über die

ſtändige aber widerrufliche Aufſtellung von einem oder zwei
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Schätzern zu vereinigen , welche von dem Untergericht , nach

eingeholtem Gutachten des Forſtamts , zur außergerichtlichen

Abſchätzung von Wildſchaden beſtätigt und eidlich verpflichtet
werden .

Kommt eine ſolche Vereinigung nicht zu Stande , ſo hat

das Untergericht , nach eingeholtem Gutachten des Forſtamts

und nach Vernehmung des Gemeinderaths , beziehungsweiſe

der betreffenden Gemeinderäthe , ſo wie des Jagdinhabers ,

zwei Schätzer auf gleiche Weiſe aufzuſtellen und eidlich zu

verpflichten .

Finden ſich bei den aufgeſtellten Schätzern die zu ſolchen

Abſchätzungen nöthigen Kenntniſſe in der Forſteultur und in

der Laudwirthſchaft nicht vereinigt , fo fud für die Fale

von Wildſchaden in den Waldungen und für die auf Feldern

u. f. w. verſchiedene Schätzer aufzuſtellen .

Da , wo zwei Schätzer aufgeſtellt ſind , und diefe fid

über den Betrag des Schadens nicht vereinigen können , giebt

das Mittel zwiſchen beiden Abſchätzungen den Ausſchlag .

§. 17 . Auf die Aufforderung Derjenigen , welche Wild⸗

ſchaden erlitten zu haben behaupten , hat ſich der betreffende

Schätzer , oder wo zwei aufgeſtellt ſind , haben ſich Die be⸗

treffenden Schätzer ( S. 46 ) innerhalb 24 Stunden an den

Ort der Beſchädigung zu begeben , ſofort nach genommenem

Augenſchein Demjenigen , der die Schätzung verlangte , in

doppelter Ausfertigung eine Urkunde auszuhändigen , welche

enthält :

2 ) die Beſchreibung des Ortes ( der Waldung oder des

Gewanns ) , an welchem der Schaden verübt wurde ,

b) den Namen oder die Namen der Eigenthümer , auf

deren Grund und Boden der Schaden verübt wurde .

0 ) die Beſchreibung des ſchadhaften Zuſtandes ,

d ) die Angabe , ob und in wie weit der Schaden wirklich

durch Wild , und wenn die hohe und niedere Jagd
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unter verſchiedene Beſitzer getheilt iſt , von welcher

Wildgattung er verurſacht worden ſei , und in welchem

Verhältniß er von der einen oder andern herrühre .

e ) die Schätzung und Berechnung des Schadens nach den

oben aufgeſtellten Grundſätzen ( §. 9 und 12 ) , und

À ein Gutachten , welcher Abzug uach §. 10 und welcher

nad §. 14 Statt haben möge .

2 den Betrag der Schätzungskoſten .

Ueber die Dienſtführung dieſer Schätzer wird eine beſon⸗
dere Inſtruktion erlaſſen werden . ( Siehe S . 18 . )

§. 18 . Kann in einem einzelnen Fall ein für die betref⸗

fende Gemeinde aufgeſtellter Schätzer ( §. 16 ) wegen Unfåz

higkeit ( Prozeßordnung $. 56 vergl . mit §. 543 ) oder wegen

augenblicklicher Hinderung ſein Amt nicht verrichten , ſo hat

auf den Antrag des Beſchädigten der Bürgermeiſter der Ge⸗

meinde , in deren Gemarkung der Schaden ganz oder theil⸗

weiſe verübt wurde , für dieſen einzelnen Fall unaufgehalten
einen andern Sachverſtändigen als Schätzer zu beſtellen und

handgelübdlich zu verpflichten .

§. 19 . Genügt dem Beſchädigten der Ausſpruch des oder

der Schätzer nicht , ſo bleibt ihm überlaſſen , ſogleich Klage

zu erheben ; andernfalls läßt er , ſofern der Schätzungsbetrag
die im §. 13 bezeichnete Summe erreicht , das Duplikat der

Schätzungsurkunde &. 17 ) dem Jagdinhaber , beziehungs⸗
weiſe dem im F. 22 genannten Vertreter deſſelben , gegen

Beſcheinigung einhändigen , oder händigt es ihm ſelbſt ein .

§. 20 . Innerhalb fünf Tagen von der Einhändigung an

hat ſich Derjenige , dem die Einhändigung geſchah , über die

Schätzung , beziehungsweiſe über die Anforderung , gegen

den Beſchädigten ſchriftlich zu erklären . i

Geſchieht dieſes nicht , ſo erlangt die Schätzungsurkunde
hinſichtlich des Schätzungsbetrags die Wirkung eines rechts⸗

Jiii
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kräftigen Urtheils , mit der Folge , daß die Schätzungs⸗ und

Einhaͤndigungskoſten von dem Jagdinhaber zu tragen ſind .
Widerſpricht die ſchriftliche Erklärung in irgend einer

Weiſe dem Ausſpruche des Schätzers , ſo bleibt dem Beſchä —
digten wieder überlaſſen , gerichtliche Klage zu erheben , wo⸗

bei er ſodann an die außergerichtliche Schätzung nicht mehr
gebunden iſt .

Zweiter Abſchnitt .

Gerichtliches Verfahren .

$ 21 . Jede Klage wegen Wildſchadens iſt , ohne Rück⸗

ſicht auf die Klagſumme und auf den perſönlichen Gerichts⸗
ſtand des Beklagten , bei demjenigen Untergerichte anzu⸗
bringen , in deſſen Bezirk der Schaden Statt gefunden hat.

Fand der Schaden in mehreren Bezirken Statt , ſo ent⸗

ſcheidet die Wahl des Klaͤgers über die Zuſtändigkeit des

Gerichts .

§. 22 . Der Jagdinhaber hat in jedem Untergerichts⸗
bezirk , auf welchen ſich ſeine Jagd erſtreckt , und zwar inner⸗

halb ſeines Jagdbezirks oder doch in der Nähe deſſelben ,
wenn er nicht ſelbſt dort wohnt , einen Vertreter ſtändig auf⸗
zuſtellen , auch haben mehrere nach §. 3 ſammtverbindliche
Theilhaber einer Jagd und eben ſo die Theilhaber der hohen
und jene der niedern Jagd einen ſtändigen, gemeinſchaftlichen
Vertreter zu ernennen , ſelbſt wenn ſie alle im Gerichtsbezirk
wohnen .

Wird vom Jagdinhaber , beziehungsweiſe von den ver⸗

ſchiedenen Theilhabern einer Jagd , nicht innerhalb 3 Mo⸗

Raten von Verkündung dieſes Geſetzes an , ein ſolcher Ver⸗

treter aufgeſtellt und dem Untergerichte angezeigt , fo ernennt

ihn das Untergericht ſelbſt .
Treten mehvere Beſchädigte nach Maßgabe des §. 13 zu

a
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einer gemeinſchaftlichen Erſatzklage zuſammen , ſo haben ſie

ſogleich mit Anbringung der Klage für den einzelnen Fall
ebenfalls einen gemeinſchaftlichen Vertreter zu beſtellen .

Iſt das Jagdrecht nach der hohen und niedern Jagd ge⸗

theilt , ſo iſt gleichwohl die Klage , ohne Unterſcheidung , ob

der Schaden ganz oder theilweiſe von dem Wilde der hohen

oder von jenem der niedern Jagd herrührt , immer nur un⸗

beſtimmt gegen den gemeinſchaftlichen Vertreter anzuſtellen .

Deſſen ungeachtet hat das Urtheil auf den Grund der

Schätzung auszuſprechen , welcher Betrag von dem Inhaber

der hohen , und welcher von jenem der niedern Jagd zu er —

ſetzen ſei .

Wird von einem dieſer beiden Jagdinhaber wegen behaup⸗
teter Unrichtigkeit der Theilung der Erſatzverbindlichkeit ein

Rechtsmittel ergriffen , ſo haben beide Jagdinhaber einſt⸗

weilen nach Maßgabe des unterrichterlichen Erkenntniſſes ,

den Schadenerſatz zu leiſten und unter ſich dieſen Streit im

weitern Rechtszug auszutragen , ſofort nach dem Reſultat

deſſelben der eine von dem andern die Vergütung des vor —

ſchuͤßlich geleiſteten Erſatzes zu fordern .

§. 23 . Die nach Maßgabe des vorhergehenden Para - ⸗

graphen aufgeſtellten Vertreter haben nicht nur die Gewalt ,

welche nach Vorſchrift der Prozeßordnung im Allgemeinen
einem Anwalte zukommt , ſondern alle Handlungen und Ver⸗

ſäumniſſe derſelben in Beziehung auf Wildſchaden werden

eben ſo angeſehen , als wenn ſie von den Partheien ſelbſt

ausgegangen wären .

§. 24 . Die Klagen auf Wildſchadenerſatz ſind nach den
Vorſchriften der Prozeßordnung im abgekürzten Verfahren

zu erledigen , mit der beſondern Beſtimmung , daß auf An⸗

bringen der Klage ohne vorgängige Vernehmung des beklag —
ten Theils ſogleich und mit möglichſt kurzer Friſt Tagfahrt

zur Vornahme des Augenſcheins und Begutachtung des



Schadens angeordnet wird , wozu die Sachverſtändigen und

die beiden Partheien , beziehungsweiſe ihre Vertreter ( §. 22 ) ,
der Beklagte unter Mittheilung des Klagvortrags , beide

aber mit der Auflage vorgeladen werden , ihre etwaigen Ein⸗

wendungen gegen die Sachverſtändigen noch vor der Tag —
fahrt vorzubringen , die bei dem Augenſchein und dem Gutz

achten zu berückſichtigenden Punkte aber bei der Tagfahrt
ſelbſt zu bezeichnen ,

S. 25 . If niht mit der Klage ſelbſt ſchon beſcheinigt ,
daß und auf welche Perſonen als Sachverſtändige beide Parz
theien übereingekommen ſeien , ſo werden ſie nach Maßgabe
des §. 537 der Prozeßordnung jedesmal vom Richter ernannt ,
und zwar aus der Zahl der nach §. 16 im Gerichtsbezirk all⸗

gemein aufgeſtellten Schätzer , mit Ausſchluß desjenigen ,
welcher gemäß dem §. 17 in der Sache ſchon ein Gutachten
abgegeben hat .

Sr . 26 . Je nach der Wichtigkeit und der Verwicklung des

Falles kann der Richter der Tagfahrt ſelbſt anwohnen , oder

zur urkundlichen Aufnahme des Ergebniſſes des Augenſcheins
nur einen Aktuar abordnen , oder auch ſolche den ſachver⸗

ſtändigen Schätzern ſelbſt überlaſſen , in welch ' letztern beiden

Fällen zur Verhandlung der Sache und zur Verkündung des

Urtheils jedesmal noch eine beſondere Tagfahrt anzube⸗
raumen ift, `

§. 27 . Das Erkenntniß über den Koſtenpunkt richtet ſich
nach den Vorſchriften der Prozeßordnung .

Wenn aber der Kläger vor Anſtellung der Klage die im

§. 16 erwähnte außergerichtliche Schätzung erhoben , ſodann
die auf cine nach §. 13 klagbare Summe lautende Schätzungs⸗
urkunde dem Beklagten oder deſſen Vertreter eingehändigt ,
und dieſer die Erſatzſchuldigkeit ganz widerſprochen , oder

wenigſtens nicht zu dem , durch das gerichtliche Verfahren
ſpäter feſtgeſtellten Betrage anerkaunt hat , ſofort die Klage



nur wegen Unzulänglichkeit des Betrags verworfen wurde ,

ſo werden die Koſten compenſirt .

FS . 28 . Rechtsmittel haben unter denſelben Bedingungen
und in den nämlichen Formen Statt , wie bei andern zum

abgekürzten Verfahren geeigneten Rechtsſtreitigkeiten , und

das Erkenntniß über die dadurch entſtehenden Koſten richtet

ſich allein nach den Vorſchriften der Prozeßordnung .

Vorſtehendes Geſetz tritt mit dem 1. Januar 1834 in

Vollzug .
Gegeben zu Karlsruhe in Unſerem Großherzoglichen

Staatsminiſterium den 31. Oktober 1833 .

Leopold .
Winter .

Auf höchſten Befehl

Seiner Königlichen Hoheit des Großherzogs .

Büchler .

Verordnung .

Die Aufſtellung ſtändiger Vertreter der Jagdinhaber für Klagen

wegen Wildſchadens betreffend .

In Uebereinſtimmung mit dem Großherzogl . Juſtizmini⸗

terium wird unter Bezug auf den C. 22 des Geſetzes vom

31 . Oktober 1833 , den Erſatz des Wildſchadens betreffend ,

hiermit verordnet :

4 ) Die Hemter haben , fobald fie nah dem angeführten
§. 22 von den Jagdinhabern ihre Bezirke die Anzeige

von dort aufgeſtellten ſtändigen Vertretern erhalten , die

Namen dieſer Letztern mit der Bezeichnung der Jagd⸗

diſtrikte , hinſichtlich deren ein Jeder den oder die Jagr -
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